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INFO - Blatt  
Atemschutzgeräteträger mit Bart 
Die Frage, ob Atemschutzgeräteträger einen Bart tragen dürfen, ist fast schon so alt wie 
der �schwere Atemschutz� bei den Feuerwehren. 

Von den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern und deren Fachausschüssen sowie 
dem Niedersächsischen Innenministerium wird folgende Auffassung vertreten: 

Feuerwehrangehörige, die im Bereich der Dichtlinien des Atemanschlusses (Atem-
schutzmaske) einen Bart oder Koteletten tragen, sind als Träger von Atemschutzgerä-
ten (Preßluftatmer, Regenerationsgeräte, Filter und andere Geräte in Verbindung mit 
Vollmasken) nicht geeignet. 

Der Grund für diese Aussage sind die hohen Leckagewerte, die zwischen der behaar-
ten Gesichtshaut und dem Dichtrahmen der Atemschutzmaske auftreten. Wie Untersu-
chungen gezeigt haben, tritt sogar schon eine meßbare Veränderung der Leckagewerte 
zwischen frisch rasierten Feuerwehrangehörigen und denen mit einem 12�Stunden�
Bart ein. 

Für das Tragen dieser Atemanschlüsse sind auch die Feuerwehrangehörigen nicht ge-
eignet, die beispielsweise aufgrund ihrer Kopfform oder von tiefen Narben keinen aus-
reichenden Dichtsitz erreichen. 

In diesem Zusammenhang wird neben dem sog. �Barterlaß� des Niedersächsischen 
Innenministeriums (Nds. MBl. Nr. 52/1975, S. 1815) auch auf die �Regeln für den Ein-
satz von Atemschutzgeräten� (GUV 20.14) hingewiesen, die zwar nicht unmittelbar für 
den Feuerwehrbereich gültig sind, den o. g. Sachverhalt aber gleichlautend beschrei-
ben. 


